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Besicherung

Datio in solutum, also die Möglichkeit, sich von Kreditverbindlichkeiten zu be-
freien, indem die als Sicherheit dienende Immobilie der finanzierenden Bank 
„aufgedrängt“ wird, ist erst durch die US-Subprime-Problematik hierzulande 
bekannter geworden. Da die Finanzmarktkrise auch an den europäischen Woh-
nungsmärkten nicht ohne Folgen blieb, wird nun auch in der EU die Einführung 
dieses Instruments erwogen. Doch der Autor warnt: Dadurch würden die Finan-
zierungskosten nur steigen, die Kreditvergabe eingeschränkt und die Refinan-
zierung für die Banken teurer. Dagegen sieht London Economics darin eine Ver-
besserung des Verbraucherschutzes, ignoriert aber die negativen Folgen für die 
Volkswirtschaften. Dabei liefern die USA und Spanien doch gerade anschauliche 
Beispiele.  (Red.)

Einführung der datio in solutum in europäischen 
Rechtsordnungen

Im Gefolge der weltweiten Finanzkrise 
wird nach Möglichkeiten gesucht, 
Schuldner besser zu schützen. Hinter
grund ist die zunehmende Überschul
dung von Privathaushalten in verschie
denen europäischen Ländern und die 
manchmal vermutete Verantwortung 
von Banken für diese Situation. Da 
Wohnungskredite naturgemäß einen 
großen Teil der Schulden einer Privat
person ausmachen, erregen Möglich
keiten, diese Schulden zu verringern, 
besonderes Augenmerk der Gesetz
geber. 

Vor diesem Hintergrund hat die Financi
al Services User Group (FSUG) für die 
EUGeneraldirektion Binnenmarkt und 
Dienstleistungen zur Untersuchung 
dieses Themas eine Studie in Auftrag 
gegeben, die Ende 2012 von London 
Economics vorgelegt wurde.1) Darin wird 
die „datio in solutum“ als eine Lösungs
möglichkeit diskutiert. Als Grundlage für 
solche Diskussionen sollen in diesem 
Aufsatz die Ausgestaltungen und ihre 
Abgrenzung zu scheinbar ähnlichen 
Rechtsinstituten, die bisherigen Vorar

beiten sowie die wesentlichen Bedenken 
und Kritikpunkte an diesem Instrument 
dargestellt werden. 

Definition und Ausgestaltungen

Datio in solutum wird definiert als ein 
„Verfahren, in dem die Immobilie durch 
den Verbraucher der Bank als vollständi
ge Befriedigung der ausstehenden For
derung überlassen wird, unabhängig 
vom Verkaufswert“.2) Dies bedeutet ein 
einseitiges Aufdrängungsrecht des 
Schuldners. Dabei wird noch unterschie
den nach einer starken und einer schwa
chen datio in solutum3): In der starken 
Variante ist das Instrument durch den 
Gesetzgeber in die Zwangsvollstreckung 
aus allen Hypotheken aufgenommen. 
Bei der schwachen Variante ist kein 
allgemeines Verfahren, sondern nur die 
Anwendung für bestimmte Arten von 
Hypothekenkrediten vorgesehen. Nach 
den Erkenntnissen von London Econo
mics ist die starke Form nirgends in der 
EU eingeführt. 

P Datio in solutum kraft Gesetzes. Da
bei hat der Eigentümer das Recht, sein 
Grundstück dem Gläubiger so anzudie
nen, dass dieser es annehmen muss und 
alle gesicherten Forderungen erlöschen 
(Aufdrängung). Eine solche Form findet 
sich bisher nur in Spanien und Portu
gal4). Allen anderen europäischen Län
dern ist sie nicht bekannt.

P Datio in solutum durch Vereinbarung. 
Bei dieser Erscheinungsform können der 
Eigentümer und die die Zwangsvollstre
ckung betreibende Bank nach der Ein

leitung der Verwertung vereinbaren,  
dass die Bank das Grundstück über
nimmt und alle gesicherten Forderungen 
dieses Gläubigers erlöschen. Dies ist zum 
Beispiel in Schweden die übliche Form 
der Verwertung. In anderen Ländern wie 
Deutschland, Österreich, England und 
Wales oder Italien ist dies zwar grund
sätzlich möglich, in der Praxis aber nicht 
üblich. Ausgeschlossen ist diese Form der 
Vereinbarung in Tschechien, der Slowa
kei und Russland5).

P Quasi datio in solutum. Eine Sonder
form hat sich in Russland entwickelt. 
Nach russischem Recht hat die die 
Zwangsvollstreckung betreibende Bank 
nach gescheiterter Verwertung das 
Recht, die Immobilie zu übernehmen 
(sogenannte lex commissoria). Soweit 
der Wert der Immobilie die Forderung 
der Bank nicht abdeckt, bleibt dabei die 
Forderung ungesichert bestehen. Erfolgt 
nach gescheiterter Verwertung keine 
Übernahme, erlischt die Hypothek.6) 

Wenn es sich beim Vollstreckungsobjekt 
jedoch um eine Wohnung handelt, gilt 
die Forderung bei Übernahme der Immo
bilie durch den Hypothekengläubiger als 
erfüllt und erlischt, auch wenn der Wert 
der Wohnung niedriger ist als die Höhe 
der ausstehenden gesicherten Forde
rung. 

Zwar sieht das russische Recht für den 
Schuldner nicht die Möglichkeit vor, 
dem Gläubiger die belastete Wohnung 
zur vollständigen Befriedigung der gesi
cherten Forderung auch gegen dessen 
Willen aufzudrängen, wie dies in der 
Definition durch London Economics 
enthalten ist. 

Die Übernahme der Immobilie mit Rest
schuldbefreiung bleibt eine Entschei
dung der Bank. Diese hat allerdings  
nur mehr die Auswahl zwischen zwei 
Übeln: Übernahme der Wohnung mit 
vollständiger Restschuldbefreiung oder 
Erhalt der notleidenden Forderung in 
voller Höhe – allerdings unter Verlust 
der hypotheka rischen Sicherung. Im 
Ergebnis befindet sich die Bank also in 
einer Situation, die der bei der reinen 
datio in solutum durchaus vergleichbar 
ist. Daher scheint es auch angemessen, 
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von einer quasi datio in solutum zu 
sprechen.7) 

Abgrenzung zu scheinbar 
ähnlichen Rechtsinstituten

Drei Rechtsinstitute sind der datio in 
solutum scheinbar ähnlich, jedoch grund
sätzlich anders zu bewerten.

1) Lex commissoria. Bereits im römi
schen Recht gab es für den Gläubiger 
die Möglichkeit, ein Grundstück durch 
Übernahme ohne weiteres Verfahren zu 
verwerten. Obwohl dies die schnellste 
Verwertungsvariante ist, bestehen gegen 
eine solche Übernahme der Immobilie 
durch den Hypothekengläubiger ge
wichtige rechtspolitische Einwände.  
Die meisten kontinentaleuropäischen 
Rechtsordnungen verbieten eine Über
nahme völlig, einige Länder erlauben  
sie bei vorheriger vertraglicher Verein
barung oder anderen Einschränkungen. 
Soweit in verschiedenen Ländern die 
Möglichkeit einer Lex commissoria –  
unabhängig in welchem Verfahrenssta
dium – besteht, muss der übernehmen
de Gläubiger, wenn der Wert der Immo
bilie die noch ausstehende gesicherte 
Forderung übersteigt, dem Eigentümer 
einen Wertausgleich zahlen.8) 

Auf EUEbene wurden außerhalb des 
Immobilienrechts Möglichkeiten für eine 
Übernahme des Pfandgegenstandes bei 
außerverfahrensmäßiger Verwertung 
von Mobiliarsicherheiten bei Gewerbe
finanzierungen durch die Finanzsicher
heitenrichtlinie erweitert (vergleiche  
§ 1259 BGB). Grundsätzlich ist der Un
terschied der Lex commissoria zur datio 
in solutum, dass bei der ersten der Gläu
biger in der Vollstreckung das Recht hat, 
die Immobilie zu übernehmen (mit der 
Pflicht zum Wertausgleich), bei der 
zweiten wiederum hat der Schuldner die 
Möglichkeit, dem Gläubiger die Immobi
lie gegen dessen Willen aufzudrängen 
(mit Restschuldbefreiung).9)

2) „Non-Recourse“-Finanzierung. An 
verschiedenen Stellen nennt London 
Economics „NonRecourse“Finanzierun
gen als Instrument zum Verbraucher
schutz.10) Bei einer NonRecourseFinan
zierung (auch Projektfinanzierung) wird 
die Immobilienfinanzierung mittels einer 
rechtlich selbstständigen Projektgesell
schaft verwirklicht. Dadurch wird die 
Haftung des Investors auf das in die Pro
jektgesellschaft eingebrachte Kapital 
(Eigenkapital oder Gesellschafterdarle
hen) begrenzt. Dies wird in der Praxis 

gleichwohl häufig ergänzt durch Garanti
en oder Bürgschaften des Investors zu
gunsten der Kreditgeber.11) Zudem sind 
solche Projektfinanzierungen im Gewer
bekredit auf die Bedienung des Darlehens 
durch den Zahlungsstrom aus der Immo
bilie ausgerichtet, dessen Höhe und 
Nachhaltigkeit für die Entscheidung der 
Kreditgeber ausschlaggebend sind und 
somit entsprechenden Prüfungen unter
liegt.12) 

Übertragen auf eine Wohnungsfinanzie
rung bedeutet dies, dass der Verbraucher 
als Investor zunächst eine teure Struktur 
errichten müsste, um dann im Verwer
tungsfall der kreditgebenden Bank eine 
als Zweckgesellschaft strukturierte Woh
nung ohne Zahlungsstrom zu überlassen,  
zudem ohne Restschuldbefreiung. Es 
handelt sich also um eine aufwendige, 
nur für große Finanzierungen gerechtfer
tigte Strukturierungsform mit zahlrei
chen, zum Beispiel steuerlichen Sonder
fragen. 

3) Erwerb durch den Gläubiger in der 
Verwertung. Vom freihändigen Über
nahmerecht der Lex commissoria ist die 
Ersteigerung der Immobilie durch den 
betreibenden Gläubiger zu unterschei
den. Auch hier besteht die Gefahr, dass 
der Gläubiger die Gelegenheit nutzt und 
billig ersteigert. Dabei wird der Schuld
ner durch die Formalisierung des Verfah
rens vor Manipulationen geschützt.13) In 
jedem Fall handelt es sich hierbei um 
eine selbstständige wirtschaftliche Ent
scheidung des Kreditgebers, bei der er 
selbst das Für und Wider eines Erwerbs  
in der Verwertung abwägen kann. Dies 
unterscheidet diese Erwerbsart von der 
datio in solutum, bei der die Aufdrän
gungsentscheidung vom Schuldner ge
troffen wird.

Vorarbeiten auf EU-Ebene

Auf europäischer Ebene wird bereits seit 
einiger Zeit an einer Richtlinie über Ver
braucherhypothekenkredit gearbeitet. 
Mittlerweile befindet sich im Europäi
schen Parlament ein Entwurf für eine 
„Richtlinie 2013/.../EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Wohn
immobilienkreditverträge für Verbraucher 
und zur Änderung der Richtlinie 2008/ 
48/EG“ im parlamentarischen Verfahren.
Nach dem Stand vom 10. September 
2013 enthält der Entwurf in Art. 28  
Abs. 5 S. 1 eine Regelung, wonach „die 
Mitgliedstaaten die Parteien eines Kredit
vertrags nicht daran hindern, sich aus
drücklich darauf zu einigen, dass die 

Rückgabe oder Übertragung der Sicher
heit oder des Erlöses aus der Verwertung 
der Sicherheit als für die Tilgung des 
Kredits ausreichend angesehen wird“. 

Dabei kann in der Formulierung der 
„Übertragung der Sicherheit ... als für 
die Tilgung des Kredits ausreichend“  
ein Element einer datio in solutum ge
sehen werden. Allerdings wird diese 
Auslegung vom Europäischen Hypothe
kenverband (EHV) ausdrücklich abge
lehnt. Vielmehr bestätige diese Rege
lung durch die Formulierung „die Par
teien ... nicht daran hindern, sich ... 
darauf zu einigen“ das bestehende  
Prinzip der Vertragsfreiheit, das es  
den Parteien erlaubt, besondere Be 
dingungen bilateral zu vereinbaren.14)

Die FSUG hat zur Frage eines besseren 
Schutzes von Verbrauchern vor Verschul
dung die erwähnte Studie bei London 
Economics in Auftrag gegeben. Darin 
wird die datio in solutum als ein Instru
ment des Verbraucherschutzes angese
hen. Eingeräumt wird, dass ein solches 
Institut Hypothekendarlehen für Ver
braucher verteuern wird. Doch sollen die 
Vorteile, also im Wesentlichen die Rest
schuldbefreiung, diese Nachteile wieder 
aufwiegen.Vorgeschlagen als beste Praxis 
für die datio in solutum wird – ausge
hend von der spanischen Regelung und 
mit dem Ziel, deren Schwächen zu ver
meiden – Folgendes15):

– Die datio in solutum darf nicht vor der 
Einleitung eines Zwangsvollstreckungs
verfahrens genutzt werden.

– Sobald der Verbraucher über die ge
plante Zwangsvollstreckung informiert 
wird, wobei der Gläubiger beweisen kann, 
dass er Anstrengungen unternommen 
hat, mit dem Schuldner eine gangbare 
Restrukturierung zu vereinbaren, die 
dieser nicht annahm16), soll der Schuldner 
(Verbraucher) die sofortige Möglichkeit 
der Anwendung der datio in solutum 
haben. 

– Einzige Einschränkung soll die Be
grenzung des Anwendungsbereichs der 
datio in solutum auf den Hauptwohn
sitz des Schuldners und seiner Familie 
sein. Als ein letztes Mittel soll auch der 
Vollstreckungszugriff auf andere Ver
mögensgegenstände des Schuldners 
möglich sein. 

– Ausnahmen auf Grundlage der Einkom
menshöhe des Schuldners sollen nicht 
eingeräumt werden, da diese bereits vor 
der Vollstreckungssituation vom Gläubi
ger zu berücksichtigen waren.
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Im März 2013 hat die FSUG sich in einem 
Positionspapier zu den Ergebnissen von 
London Economics geäußert.17) Darin 
unterstützt sie die meisten Vorschläge, 
die London Economics hinsichtlich der 
datio in solutum vorgelegt hat, insbeson
dere, dass der Verbraucher die gerade 
genannte Möglichkeit der Anwendung 
der datio in solutum haben soll, auch 
wenn der Gläubiger beweisen kann, dass 
er Anstrengungen unternommen hat, mit 
dem Schuldner eine gangbare Restruktu
rierung zu vereinbaren, die dieser nicht 
annahm. Die FSUG sieht für diesen Be
reich des Verbraucherschutzes die Not
wendigkeit einer europäischen Verein
heitlichung und empfiehlt, dass dabei 
auch die datio in solutum als eine mög
liche neue Lösung der Schuldenproble
matik näher untersucht werden könnte.18)

Bedenken und Gegenargumente

Der EHV hat sich in einem Positionspa
pier19) vom 4. Juli 2013 kritisch mit den 
Argumenten der FSUG und London Eco
nomics auseinandergesetzt.20) Darin er
läutert der EHV, dass die Ursachen für 
Verbraucherüberschuldung nach wissen
schaftlichen Erkenntnissen nicht nachläs
sige Kreditvergaben21) sind, sondern per
sönliche Unglücksfälle wie Arbeitslosig
keit, Scheidung oder Krankheit. Weiter 
wird ausgeführt, dass das in Europa übli
che Schema des langfristigen Haltens des 
Darlehens („originate to hold model“) 
dazu führt, dass die Überprüfung der 
persönlichen Kreditwürdigkeit bereits 
heute im Mittelpunkt der Kreditprüfung 
steht, nicht die Überlegung, wie viel Erlös 
in einer Verwertung zu erzielen ist. Dies 
wird – so der EHV – auch ausdrücklich 
durch die neuen CRD IVRegeln gefor
dert. Die Vollstreckung stellt für Banken 
regelmäßig nur die letzte, dabei auch 
kostspielige Möglichkeit dar.

Der EHV ist nachdrücklich der Meinung, 
dass die datio in solutum keine förderli
che Maßnahme zum Schutz privater 
Darlehensnehmer ist, sondern im Gegen
teil viele extrem negative Folgen mit sich 
bringen würde. Hingewiesen wird auf die 
negative Einschätzung der datio in solu
tum in Spanien durch internationale 
Experten.22) Gegen die datio in solutum 
sprechen zahlreiche Bedenken, die sich 
nach verschiedenen Problemkreisen glie
dern. Je nach Erscheinungsform der datio 
in solutum kann den einzelnen Bedenken 
unterschiedliches Gewicht zukommen.23)

P Immobilien- und Hypothekenrecht. 
Die datio in solutum weicht fundamental 

von den in Europa üblichen Prinzipien der 
Eigentumsübertragung ab. So ist es allge
mein notwendig, dass die Parteien einen 
Vertrag zur Übertragung abschließen und 
dass die Übertragung im Grundbuch oder 
einem vergleichbaren Register in einer 
Dritten gegenüber wirksamen Form ein
getragen wird.24) Wenn die Immobilie mit 
weiteren Hypotheken zugunsten anderer 
Gläubiger belastet ist, würde eines der 
beiden Institute durch die datio in solu
tum in die Rolle eines Drittsicherheiten
gebers gedrängt werden – mit dem Risiko, 
in einer vom anderen Hypothekengläubi
ger angestrengten weiteren Zwangsvoll
streckung die Immobilie zu verlieren.25)

Noch absurder ist der Situation in dem 
Fall, dass die Bank eine eigene andere 
Forderung mit einer anderen Hypothek 
abgesichert hat: In diesem Fall würde die 
Bank eine Forderung gegen einen Kun
den mit einer Hypothek an einer eigenen 
Immobilie sichern. In diesen Fällen hätte 
die datio in solutum die wirtschaftliche 
Entwertung der Hypothek zur Folge. 
Ebenso ist unklar, was mit den in vielen 
europäischen Ländern üblichen Grund
pfandrechten geschieht, die alle Forde
rungen der Bank aus der Geschäftsbezie
hung sichern, nicht nur die Immobilienfi
nanzierung („all money charge“). Würden 
in diesem Fall bei der datio in solutum 
alle Forderungen erlöschen oder nur die 
Immobilienfinanzierungsforderung, die 
anderen Forderungen dafür aber ungesi
chert zurückbleiben?26) 

Eine weitere Frage entsteht, wenn in einer 
günstigen weiteren Entwicklung der 
Marktwert der Immobilie die Höhe der 
ursprünglich gesicherten Forderung wie
der übersteigt und die Bank somit bei 
einem Verkauf mehr Geld erhält, als sie 
ursprünglich ausgeliehen hatte. Soll dann 
an den ehemaligen Eigentümer ein Aus
gleich gezahlt werden und falls ja, in 
welchem Zeitraum nach der Übernahme 
soll diese Verpflichtung bestehen?

P Steuer und Abgabenrecht. Geregelt 
werden müsste zudem, wer die Kosten für 
die Übertragung zu entrichten und zu 
tragen hat. Zudem hätte die Übertragung 
zur Folge, dass die Bank die auf dem 
Grundstück lastenden Steuern und Abga
ben zu übernehmen hätte.27) 

P Bankrecht. Jede Reduzierung des Si
cherungswertes der Hypothek kann zur 
Folge haben, dass das Grundpfandrecht 
nicht länger für eine privilegierte Risiko
gewichtung geeignet ist – mit unabseh
baren Folgen für den Eigenkapitalbedarf 
der Banken in Europa.28) Zudem müsste 
eine Bank für eine ordnungsgemäße Ge
schäftstätigkeit einen ausreichend einge
richteten Betrieb für die Verwaltung der 
aufgedrängten Immobilien vorhalten 
– ohne zu wissen, in welchem Umfang ihr 
künftig Immobilien aufgedrängt werden. 
Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass der 
Bank auch beschädigte, eventuell nicht 
benutzbare Immobilien sowie mögliche 
Altlasten einseitig übertragen werden 
können. Fraglich wäre dann zum Beispiel 
deren Behandlung bei der Eigenkapitalge
wichtung.  

P Verteuerung von Wohnungsfinanzie
rungen. Die Kosten für den Gläubiger 
aus der Einführung eines datioinsolu
tumSystems können nicht geschätzt 
werden.Das bedeutet nichts anderes, als 
dass auch die Kosten für den Darlehens
nehmer nicht zu schätzen sind.29) Zwar 
könnten auch bei Wohnungsfinanzierun
gen Strukturen entwickelt werden, die 
einen Rückgriff auf den vollstreckungs
rechtlich begünstigten Verbraucher aus
schließen und damit die Finanzierungs
kosten erhöhen, wie dies in der Gewer
befinanzierung bereits heute üblich ist 
(„NonRecourse“). Aber abgesehen von 
der Verteuerung aufgrund der Risikoer
höhung für die Bank durch die mögliche 
Restschuldbefreiung müsste der Schuld
ner hier zusätzlich die Kosten für die 
Errichtung der entsprechenden Struktu
ren tragen. 

P Verbriefungen. Wird das fragliche Dar
lehen für eine Verbriefung genutzt, könn
te die überraschende und für Investoren 
sicher unbefriedigende Situation entste
hen, dass die Einzweckgesellschaft, die 
eigentlich nur die gesicherte Forderung 
halten soll, plötzlich Eigentümer von 
Immobilien wird und deren Verwaltung 
übernehmen beziehungsweise eine weite
re Gesellschaft damit beauftragen muss.30) 
Die datio in solutum wirkt sich also ver
teuernd auf solche Strukturen aus – und 
damit indirekt auch auf die verbrieften 
Wohnhypothekenkredite. 

P Covered Bonds. Die datio in solutum 
würde die Deckungsfähigkeit von Woh
nungshypothekenkrediten für Covered 
Bonds in Frage stellen. Ein starker Rück
gang der deckungsfähigen Hypotheken
darlehen würde das bestehende Refinan
zierungsmodell untergraben. Zudem 
hätte dies einen Anstieg der Verwal
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tungskosten für die Deckungsmasse bei 
wohl gleichzeitigem Anstieg der von den 
Investoren erwarteten Verzinsung zur 
Folge. Hypothekendeckungswerte, die 
mit einer datio in solutum belastet sind, 
zögen sicher höhere Überdeckungsanfor
derungen der Ratingagenturen für Co
vered Bonds nach sich. All dies wirkte 
sich verteuernd auf die durch Covered 
Bonds refinanzierten Wohnungshypothe
kenkredite aus, ginge also zulasten der 
Verbraucher.

Runder Tisch beim vdp

Inzwischen hat der runde Tisch „Grund
pfandrechte“ beim Verband deutscher 
Pfandbriefbanken auch die datio in solu
tum in seine Überlegungen aufgenom
men. Zu erwarten ist, dass die Einführung 
eines solchen Instruments – in welcher 
Form auch immer – eine Verschlechterung 
der Bewertung des Komplexes „Verwer
tung aus der Hypothek“ und über diesen 
wichtigen Bereich auch in der Gesamtbe
wertung der jeweiligen Rechtsordnung 
haben wird. 

Festzustellen ist im Ergebnis, dass der 
Einführung einer datio in solutum aus 
Sicht der Banken, aber über erhöhte Kos
ten und den erschwerten Zugang zu Hy
pothekenfinanzierungen auch aus Sicht 
der Verbraucher erhebliche Bedenken 
entgegenstehen. Eine datio in solutum 
kann zudem auch für die Länder, die sie 
einführen, eine Erhöhung der Länder
Risikoprämie nach sich ziehen, gefolgt 
von einer langsameren Entwicklung von 
Immobilienmarkt und Bausektor in diesen 
Ländern.31) 

Dem EHV ist zuzustimmen, dass die bishe
rigen Studien auf KostenNutzenAnaly
sen aus der Verbraucherperspektive basie
ren. Sollten die Pläne für eine datio in 
solutum fortgeführt werden, sind um
fangreiche Untersuchungen zu allen Kos
ten, auch denen der kreditgebenden und 
gegebenenfalls emittierenden Institute, 
der notwendigen Änderungen des Rechts
rahmens (unter Berücksichtigung sons
tiger Auswirkungen) sowie der makro
ökonomischen Folgen unumgänglich.
 
Ebenfalls nicht außer Acht gelassen wer
den darf die moralische Versuchung, die 
durch eine zu einseitige Belastung der 
Kreditgeber, gerade in Zeiten eines wirt
schaftlichen Abschwungs, auch für zah
lungsfähige Schuldner besteht, sich von 
den Verbindlichkeiten durch Aufdrän
gung der Immobilie auf die Bank zu 
befreien.32) Richtig und in der Praxis 

üblich sind Maßnahmen, mit denen be
reits heute Banken Kreditnehmer, die in 
Schwierigkeiten geraten sind, unterstüt
zen. Dazu gehören der zeitweilige Auf
schub von Tilgungs und/oder Zinszah
lungen, Anpassung von Zinsen, Verlänge
rung der Fälligkeit oder veränderte 
Rückzahlungsbedingungen.33)

Eine weitere Möglichkeit im Falle der 
Überschuldung von Privathaushalten  
ist die Privatinsolvenz. Ein solches Ver
fahren bietet die Möglichkeit der (Re)
Strukturierung der Verbindlichkeiten 
einer natürlichen Person, die anteilige 
Befriedigung von dessen Gläubigern und 
gegebenenfalls eine Restschuldbefrei
ung. Dieses Instrument schützt damit 
die Interessen des Schuldners, setzt aber 
anders als die datio in solutum keine 
falschen Anreize. 

Allgemein ist hinzuzufügen, dass die Fra
ge des notwendigen Schutzes von Bür
gern vor Ausweisung aus Wohnungen mit 
nachfolgender Obdachlosigkeit ist und 
nicht mit Mitteln des Zivil oder Vollstre
ckungsrechts gelöst werden sollte.34)

Fußnoten
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